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● Konstituierung innerhalb von vier Wochen nach der Wahl unter 
Leitung der/des Wahlausschussvorsitzenden

● Es können zusätzlich zu den gewählten Mitglieder bis zu 1/3 Mitglieder 
hinzugewählt werden

● Gibt sich selbstständig eine Arbeitsstruktur und benennt eine/n 
Ansprechpartner/in für das Pastoralteam

● Es wählt ein Mitglied oder mehrere Mitglieder in den Gemeinsamen 
Pfarrgemeinderat

Gemeindeteam direkt gewählt

Alle Informationen in der 
Satzung der Gemeindeteams im Bistum Würzburg



● Konstituierung innerhalb von acht Wochen nach dem Wahltermin 
unter Leitung der/des Wahlausschussvorsitzenden

● Es können zusätzlich zu den gewählten Mitglieder bis zu 1/3 
Mitglieder hinzugewählt werden

● Wählt einen Vorstand

● Er wählt ein bis zwei Delegierte für den Rat im Pastoralen Raum 

● Vereinbart zu Beginn, wie häufig er sich trifft

Gemeinsamer Pfarrgemeinderat

Alle Informationen in der 
Satzung der Gemeinsamen 

Pfarrgemeinderäte im Bistum Würzburg



Rat im Pastoralen Raum
● Konstituierung innerhalb von drei Monaten nach der Wahl auf 

Einladung des Vorstands der vorangegangenen Wahlperiode

● Wichtiges Gremium im Pastoralen Raum, da dieser bspw. die 
Zielsetzung und Konzeption pastoraler Schwerpunkte in 
Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam berät und erarbeitet.

● Berät und beschließt u. a. die Haushaltsplanung für den Bereich der 
Sachkosten und erhält Einsicht in die gesamte Haushaltsplanung des 
Pastoralen Raums.

● Wählt die Vertretung des Rates in den Diözesanrat 

Alle Informationen in der 
Satzung der Räte in den Pastoralen 

Räumen im Bistum Würzburg



pfarrgemeinderatswahl.de/service
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